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Vergleich der Lizenzen

---+Segelflugzeug

Nachtflugber.

je nach Land

+

CVFR-Ber.

+
+

+
-
+

PPL(A) ICAO

2000 kg
(alter 

umgecshriebener
PPL-A)

PPL(A) JAR-FCL

+ SEP Klasse
+TMG-Klasse

PPL(A) national
750 kg

+ 2000 kg Klasse
+ TMG Klasse

GPL ICAO

+ TMG KlasseLizenzen
+ Klasse

Berechtigungen

Nachtflugber.Nachtflugber.Nachtflugber.
(nur für TMG)

Nachtflug

+-je nach Land
in Europa mit in 
Europa zugelassenen
Flugzeugen

+-+im Ausland mit
deutschen Flugzeugen

+-CVFR-Ber.Luftraum C
+++Kontrollzonen

SEP-Klassenber.2000 kg Klassenb.-mehr als 2 Personen

SEP-Klassenber.2000 kg-Klassenb.-2000 kg Klasse

TMG-Klassenber.TMG-Klassenber.TMG-Klassenber.TMG Klasse

++-750kg Klasse
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Berechtigung zum Führen von Luftfahrzeugen

Berechtigungen GPL, TMG:
24-Monate gleitende Gültigkeitsbedingungen

Berechtigungen 750 kg, 2000kg, TMG:
24-Monate gleitende Gültigkeitsbedingungen

Berechtigung 2000kg: 2 Jahre

GPL
• Unbegrenzt gültig

PPL(A) national
• 5 Jahre gültig

PPL(A) ICAO
• 5 Jahre gültig

Lizenz, Medical, Flugbuch, LichtbildausweisMitzuführende
Dokumente

Ein Pilot darf ein Luftfahrzeug nur führen, 
wenn das Medical, die Lizenz und die eingetragenen Klassenberechtigung

gültig sind !

Class Ratings SEP, TMG: 2 JahrePPL(A) JAR-FCL 
• 5 Jahre gültig

Medical Class II

• Gültigkeit ist
altersabhängig, 
1 bis 5 Jahre

Klassenberechtigungen
Gültgigkeiten

Lizenzen
Gültgigkeiten

Medical
Gültgigkeiten

In einzelnen Bundesländern erforderlich: 
Vorliegen einer gültigen Zuverlässigkeitsprüfung gemäß §7 Abs.1 LuftSiG bei Flugzeug
Motorsegler, Hubschrauber, Luftschiff.
Einzelheiten sollen in einer Durchführungsverordnung festgelegt werden.
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-A- Segelfluglizenz (GPL)

unbefristet gültig (ausser FI)Berechtigungen
GPL, TMG

Segelflug (GPL):
Gültigkeitsbedingungen nach §41(2) müssen mit oder unter
Aufsicht eines Fluglehrers erfüllt werden. 
Motorsegler (TMG):
Befähigungsüberprüfung

Bei Nichterfüllung
LuftPersV §41(2)
LuftPersV §41(3)

Vorliegen eines gültigen Medicals und 
innerhalb der letzten 24 Monate:
Segelflug (GPL)

– 25 Starts, darin enthalten: 5 Starts je eingetragener
Startart

Motorsegler (TMG)
- 12 Flugstunden auf SEP,TMG oder UL darin enthalten:

• 12 Starts und Landungen
• 6 Flugstunden als verantwortlicher Flugzeugführer
• 1 Übungsflug mit Fluglehrer von mind. 1 Stunde auf TMG

– oder Befähigungsüberprüfung

Ausübung der Rechte
aus den 

Berechtigungen
LuftPersV §41(2)
LuftPersV §41(3)

unbefristed,
keine Verlängerung oder Erneuerung bei
der Behörde erforderlich

Gültigkeit der Lizenz
LuftPersV §41(1)
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Hinweise zu -A-
• Nachweise von Starts und Zeiten im Flugbuch
• Nachweis von  Übungsflügen und Befähigungsüberprüfungen mit 

Fluglehrer / Prüfer durch Eintragung im Flugbuch
• Eintrag neu erworbener Berechtigungen / Startarten in die Lizenz 

durch die Behörde
• Keine Eintragung von Segelflugzeugen mit Hilfsmotor („Turbos“); Pilot 

muss sich lediglich vertraut machen
• Startart „Sebststart“ erlaubt Flüge mit Klapptriebwerk
• Eintragungen unter XII auf der Rückseite der Lizenz nicht zulässig 
• Der Übungsflug mit TMG umfasst einen einstündigen Flug mit 

Fluglehrer ohne Zwischenlandungen („touch and go“ möglich); 
Bestätigung erfolgt im Flugbuch

• Kontrollen der Flugbücher durch die Behörde zum Nachweis der 
Gültigkeit der Berechtigungen sind möglich.

• Eine ungültige Segelflug-Berechtigung kann jederzeit durch Erfüllung 
der Anforderungen unter Aufsicht eines Fluglehrers aktiviert werden.

• Für die Aktivierung einer ungültigen TMG-Berechtigung ist eine 
Befähigungsüberprüfung erforderlich.
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unbefristete
Lizenz

Original 
Lizenz

Startarten,
TMG

Ausgestellt
nach ICAO, 
keine JAR 

Lizenz

Berechtigungen
unbefristet,  

ausgenommen
Lehrberechtigung (3 Jahre)

Eintragungen 
nicht möglich !

Eintragungen in der Segelfluglizenz 
(Vorder-/Rückseite)
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-B- Ausbildungberechtigung (FI) in der
Segelfluglizenz (GPL)

Antrag bei der Behörde mit Nachweis der
Teilnahme an einem Fluglehrerfortbildungs-
lehrgang und einer Befähigungsübeprüfung
innerhalb von 12 Monaten vor der Erneuerung

Erneuerung
LuftPersV §96 (4)

Antrag bei der Behörde mit Nachweis von
mind. 2 von 3 Voraussetzungen:

• 10h oder 60 Starts innerhalb der letzten 3 Jahre
vor Verlängerung

• Teilnahme an einem Fluglehrerfortbildungs-
lehrgang innerhalb von 12 Monate vor der
Verlängerung

• Befähigungsübeprüfung innerhalb von 12 
Monaten vor Verlängerung

Verlängerung der
Gültigkeit

LuftPersV §96 (4)

3 JahreGültigkeit
LuftPersV §96 (1)
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Hinweise zu -B-
• Nachweise von Starts und Zeiten im Flugbuch
• Nachweis der Befähigungsüberprüfung mit Prüfer durch Eintragung im 

Flugbuch
• Zeiten im Rahmen der Beaufsichtigung von Flugschülern können  nicht 

angerechnet werden.
• Verlängerung der Berechtigung um weitere 3 Jahre erfolgt durch die 

Behörde; Verlängerung auch vor Ablaufdatum möglich
• Es ist in Diskussion ob die Frist für den Fortbildunsglehrgang wieder auf 

24 Monate vor Antragstellung erweitert werden soll.
• Segelfluglehrer mit TMG-Berechtigung sind „bei ausreichender 

Flugerfahrung“ berechtigt, die Umschulung von Segelflugpiloten auf TMG 
vorzunehmen. Dabei ist es gleichgültig, in welcher Lizenz die TMG-
Berechtigung eingetragen ist.
Im LVB ist die „ausreichende Flugerfahrung“ durch einen 
Befähigungsnachweis (AHB VI-1) nachzuweisen.

• Alte PPL-B-Lehrer mit FI-Eintrag in der Segelfluglizenz und eingetragenen 
Startarten sind „bei ausreichender Flugerfahrung“ berechtigt, Segelflieger 
auszubilden.
Im LVB ist die „ausreichende Flugerfahrung“ durch einen 
Befähigungsnachweis (AHB VI-2) nachzuweisen.
Gleiches gilt auch für Motorfluglehrer mit Segelfluglizenz, die damit formal 
die Berechtigung zur Ausbildung von Segelflugzeugpiloten haben.
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-C- PPL(A) national

um weitere 5 Jahre auf Antrag bei der
Behörde, wenn Voraussetzungen nach §4(2) 
erfüllt und Tauglichkeitszeugnis vorliegt

Verlängerung / 
Erneuerung der Lizenz

LuftPersV §4(3)

unbefristet gültigBerechtigungen
750 kg, 2000 kg, TMG

BefähigungsüberprüfungBei Nichterfüllung
LuftPersV §4(1)

Vorliegen eines gültigen Medicals und 
innerhalb der letzten 24 Monate:

• 12 Flugstunden auf SEP,TMG oder UL darin
enthalten:

– 12 Starts und Landungen
– 6 Flugstunden als verantwortlicher

Flugzeugführer
– 1 Übungsflug mit Fluglehrer von mind. 1 Stunde

auf SEP oder TMG
• oder Befähigungsüberprüfung

Ausübung der Rechte
aus den eingetragenen
Klassenberechtigungen

LuftPersV §4(2)

5 JahreGültigkeit der Lizenz
LuftPersV §4(1)
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Hinweise zu -C-

• Nachweise von Starts und Zeiten im Flugbuch
• Nachweis der Übungsflüge und Befähigungsüberprüfungen mit 

Fluglehrer / Prüfer durch Eintragung im Flugbuch
• Eintrag neu erworbener Berechtigungen  durch Behörde in der Lizenz
• Eintragungen unter XII auf der Rückseite der Lizenz nicht zulässig 
• Der Übungsflug umfasst einen einstündigen Flug mit Fluglehrer ohne

Zwischenlandungen; Bestätigung im Flugbuch
• Kontrollen der Flugbücher zum Nachweis der Gültigkeit der 

Berechtigungen durch die Behörde sind möglich.
• Verlängerung der Lizenz um weitere 5 Jahre erfolgt durch die Behörde

bei Vorlage eines gültigen Medicals und des Nachweises einer  
gültigen Klassenberechtigung

• Eine ungültige Berechtigung kann jeder Zeit durch Erfüllung der 
Anforderungen aktiviert werden.
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Lizenz national nicht
ICAO

nationale Lizenz,
ausgestellt weder nach
ICAO noch nach JAR

Eintragungen 
nicht möglich !

Lizenz auf 
5Jahre 

befristet Berechtigungen
SEP 750kg, 2000kg, 
TMG: unbefristet

FI: 3 Jahre

Eintragungen in der nationalen PPL(A) Lizenz 
(Vorder-/ Rückseite)

C. Herold Oktober 2006 12

-D- Ausbildungberechtigung (FI)
im PPL(A) national 

(identisch mit FI in Segelfluglizenz)

Antrag bei der Behörde mit Nachweis der
Teilnahme an einem Fluglehrerfortbildungs-
lehrgang und einer Befähigungsübeprüfung
innerhalb 12 Monaten vor Erneuerung

Erneuerung
LuftPersV §96 (4)

Antrag bei der Behörde mit Nachweise von
mind. 2 von 3 Voraussetzungen:

• 10h oder 60 Start innerhalb der letzen 3 Jahre

• Teilnahme an einem Fluglehrerfortbildungs-
lehrgang innerhalb von 12 Monate vor der
Verlängerung

• Befähigungsübeprüfung innerhalb von 12 
Monaten vor der Verlängerung

Verlängerung der
Gültigkeit

LuftPersV §96 (4)

3 JahreGültigkeit
LuftPersV §96 (1)
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-5- Gültigkeit PPL(A) JAR-FCL
und PPL(A) ICAO nach LuftPersV §135 (2)

um weitere 5 Jahre auf Antrag bei der Behörde, wenn
ein gültiges Medical und eine gültige
Klassenberechtigung vorliegen

Verlängerung / 
Erneuerung der Lizenz

Nach Ablauf der Gültigkeit einer Klassenberechtigung
ist erneut eine praktische Prüfung abzulegen

Erneuerung einer
Klassenberechtigung
JAR-FCL 1.245 (c) (2)

Gültigkeitsdauer: 24 Monate
Verlängerung innerhalb der Gültigkeit:
1. Innerhalb 12 Monaten vor Ablauf der Gültigkeit

12 Flugstunden auf SEP und / oder TMG darin
enthalten:

• 12 Starts und Landungen
• 6 Stunden als verantwortlicher steuernder

Pilot
• 1 Übungsflug mit FI von mind. 1 Stunde auf 

TMG oder SEP
oder

2. Befähigungsprüfung mit amtl. Prüfer auf SEP 
oder TMG innerhalb 3 Monaten vor Ablauf der
Gültigkeit

Klassenberechtigung
(SEP, TMG)
JAR-FCL 1.245 (c) (1)

• 60 Monate (5 Jahre) 
• Die Rechte dürfen nur ausgeübt werden, wenn ein

gültiges Tauglichkeitszeugnis vorliegt

Lizenz
JAR-FCL 1.025 und
1. DVO zur LuftPersV §3 Abs 2
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Hinweise zu -5-
• Nachweise von Starts und Zeiten im Flugbuch
• Nachweis der Übungsflüge und Befähigungsüberprüfungen mit 

Fluglehrer / Prüfer durch Eintragung im Flugbuch
• Eintragung der Verlängerung der Klassenberechtigung in Abschnitt XII 

der Lizenz durch behördlich anerkannte Person oder den Lehrer, der den 
Übungsflug vorgenommen hat;
dabei sind auch die übrigen Verlängerungsbedingungen zu überprüfen

• Änderungen der eingetragenen Berechtigungen dürfen nur durch die 
Behörde vorgenommen werden.

• Verlängerung der Gültigkeit nur zum Ablauf des Gültigkeitsdatums 
möglich

• Der Übungsflug umfasst einen einstündigen Flug mit Fluglehrer ohne
Zwischenlandungen.
Der Übungsflug entfällt falls eine praktische Prüfung in diesem Zeitraum
abgelegt wurde.

• Der Zusatz verantwortlich “steuernder” Pilot wirft Fragen auf, etwa bei
der Fluglehrertätigkeit und ist auch nicht in der aktuellen englischen
Version der JAR-FCL enthalten.

• Eintrag neu erworbener Berechtigungen / Startarten durch Behörde in der 
Lizenz

• Bei mehr als 36 Monaten Ablauf einer Klassenberechtigung ist laut LBA 
ein Auffrischungsprogramm festzulegen.
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Befristete
Lizenz

(5Jahre)

Original 
Lizenz

Berechtigungen
SEP, TMG befristet auf 2 

Jahre,
FI auf 3 Jahre

Ausgestellt nach
ICAO und JAR-FCL

Verlängerung der
Klassenberechtigungen um 2 Jahre
durch Eintrag des Fluglehrers, mit
dem der Übungsflug durchgeführt

wurde oder des Prüfers der die 
Befähigungsüberprüfung

vorgenommen hat.

Eintragungen in der PPL(A) JAR-FCL- Lizenz 
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-6- Gültigkeit der Ausbildungberechtigung (FI)
PPL(A) JAR FCL 

Antrag bei der Behörde mit Nachweis der
Teilnahme an einem Fluglehrerfortbildungs-
lehrgang und einer Befähigungsübeprüfung
innerhalb 12 Monaten vor Erneuerung

Erneuerung
JAR FCL 1.355

Antrag bei der Behörde mit Nachweis von
mind. 2 von 3 Voraussetzungen:
• mind. 100h Flugausbildungstätigkeit während

der Gültigkeutsdauer der Berechtigung, darin
mind. 30h innerhalb 12 Monaten vor Ablauf der
Gültigkeit

• Teilnahme an einem der Gültigkeit
• Befähigungsüberprüfung innerhalb 12 Monaten

vor Ablauf der Gültigkeit

Verlängerung der
Gültigkeit
JAR FCL 1.355

3 JahreGültigkeit
JAR FCL 1.315
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Hinweise zu -6-

• Nachweise von Starts und Zeiten im Flugbuch
• Zeiten im Rahmen der Beaufsichtigung von Flugschülern werden nicht 

angerechnet
• Nachweis der Befähigungsüberprüfung mit Prüfer durch Eintragung im 

Flugbuch
• Verlängerung der Berechtigung um weitere 3 Jahre nur zum 

Ablaufdatum der Berechtigung möglich 
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Erhaltung der Gültigkeit von Lizenzen
(Beispiel einer Zeitskala)

12h, 12St
Übungsflug

12h, 12St
Übungsflug

12h, 12St
Übungsflug

1.Jahr 2.Jahr 1.Jahr 2.Jahr 1.Jahr 2.Jahr

Erteilung
der Lizenz
z.B 20.5.03

Ablauf der
Berechtig. 
z.B 20.5.05

Ablauf der
Berechtig. 
z.B 20.5.07

Ablauf der
Gültigkeit

z.B 20.5.09

24 Monats Fenster
z.B.12h,12St,Übungsflug

JAR-FCL und ICAO-Lizenzen
mit festen Gültigkeiten

nationalen Lizenzen
mit gleitender Gültigkeit
für die Berechtigungen

Ablauf der
Lizenz nach 5 

Jahren
Verlängerung

durch die 
Behörde

Tag der
Ausübung der
Berechtigung

Ablauf der
Lizenz nach

5 Jahren
außer GPL

Verlängerung der Berechtigung
vor Ablauf der Güktigkeit durch
Fluglehrereintrag in der Lizenz
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Übungsflug mit Fluglehrer
zur Verlängerung der Klassenberechtigungen für TMG und SEP

• Der Übungsflug soll sich an dem jeweiligen PPL(A)/ TMG 
Prüfungsprotokoll orientieren. 

• Er muss mindestenes 1 Stunde dauern, ohne Zwischenlandung (touch 
and go ist zulässig).

• Die Bestätigung des Übungsfluges erfolgt wenn die gezeigten Leistungen
ausreichen. Falls nicht, ist der Flug zu wiederholen. 

• Eintragungen in den Lizenz unter XII im PPL(A) JAR-FCL und PPL(A) 
ICAO über die Verlängerung der Berechtigung für SEP oder TMG erfolgt
durch den Fluglehrer, der den Übungsflug mit dem Bewerber durchgeführt
hat. 
Er hat gelichzeitig die übrigen Verlängerungsvoraussetzungen zu
kontollieren (falls zum Zeitpunkt möglich, sonst später einzutragen)

• Übungsflüge für nationale Lizenzen nach LuftPersV werden nur im
Flugbuch bestätigt

• Bestätigungen im Flugbuch erfolgen mit Art der Bestätigung, Name, 
Datum, Lizenznummer und Unterschrift des Fluglehrers, der den 
Übungsflug, durchführt.

• Der Fluglehrer ist verantwortlicher Luftfahrzeugführer
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Anrechenbare
verantwortliche Flugzeiten

JAR-FCL 1.080 (c), LuftPersV §124, JAR-FCL 1.001

– Flugzeiten als verantwortlicher Pilot
– Flugzeiten als Sicherheitspilot (JAR-FCL 1.035 (e)

– Flugzeiten als Copilot können nur für Flüge angerechnet
werden, bei denen eine Mindestbesatzung von 2 Piloten
vorgeschrieben ist. 
Zeiten als mitfliegender Pilot in anderen Flugzeugen sind
nicht anrechenbar.

– Flugzeiten zur Erlangung einer Lizenz, wenn vom
Lehrberechtigten als SPIC-Zeit gegengezeichnet

– Flugzeiten bei Ausübung der Tätigkeit als Lehrberechtigter
– Flugzeiten als Prüfer sofern in einem Pilotensitz geflogen

wird
– Flugzeiten als Bewerber um eine Lizenz bei praktischen

Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen
– Flugzeit als Lehrer und Pilot bei den vorgeschriebenen

Übungsflügen
– Flugzeit ist die Zeit zwischen der erstmaligen Bewegung des 

Flugzeugs zum Zwecke des Abflugs bis zum Stillstand nach
Beendigung des Fluges


